
BGE 121 I 196 - Verfahrenssprache in Strafverfahren 

  
28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung  

vom 3. Mai 1995  
i.S. René Noth gegen Anne Colliard Arnaud und Anklagekammer des Kantonsgerichts des 

Kantons Freiburg  
(staatsrechtliche Beschwerde)  

  
Regeste  

Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip, Verfahrenssprache in einem 
Strafverfahren, Art. 116 BV und Art. 21 KV/FR.  
Grundlagen und Tragweite der Sprachenfreiheit und des Territorialitätsprinzips nach 
dem Verfassungsrecht des Bundes und des Kantons Freiburg (E. 2).  
Sprachregelung in den kantonalen Verfahrensgesetzen (E. 3).  
Sprachenrechtliche Besonderheiten im Strafverfahren (E. 5a).  
Abwägung von Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip und der sich 
entgegenstehenden Interessen der beteiligten Parteien unterschiedlicher Sprache 
gestützt auf die konkreten Umstände (E. 5b-5d).  

  
Sachverhalt  

A.  
René Noth verursachte mit seinem Personenwagen auf dem Verkehrskreisel "Grand Pont" 
in der Stadt Freiburg einen Verkehrsunfall, fuhr auf den Wagen von Anne Colliard Arnaud 
auf und löste damit zusätzlich eine Beschädigung des vordern Fahrzeuges eines weitern 
Fahrzeuglenkers aus. Die Schäden sind gering. In der Folge wurde gegen René Noth eine 
Strafuntersuchung wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz eröffnet und auf 
Strafklage von Anne Colliard Arnaud hin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die 
Untersuchung wurde vorerst in französischer Sprache geführt und beschränkte sich bisher 
auf den Polizeirapport an die Kantonspolizei mit Fotodossier, den Auszug aus dem 
Strafregister und die Eingaben von Anne Colliard Arnaud.  
René Noth ersuchte den Untersuchungsrichter darum, das Strafverfahren in deutscher 
Sprache zu führen, da er deutscher Muttersprache sei und nicht Französisch spreche. 
Dieses Ersuchen wurde der Anklagekammer des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg 
zum Entscheid überwiesen. Die Strafklägerin Anne Colliard Arnaud beantragte die 
Abweisung des Gesuches.  
Die Anklagekammer wies das Gesuch um Durchführung des Untersuchungsverfahrens in 
deutscher Sprache ab. Sie führte im wesentlichen aus, dass im Saanebezirk das 



Französische alleinige Amtssprache sei und demnach entsprechend den Richtlinien der 
Anklagekammer und in Anbetracht der französischsprachigen Strafklägerin auch die 
Untersuchung in französischer Sprache zu führen sei.  
Diesen Entscheid der Anklagekammer hat René Noth beim Bundesgericht mit 
staatsrechtlicher Beschwerde angefochten und dessen Aufhebung beantragt. Er macht 
hierfür eine Verletzung von Art. 116 BV und der Sprachenfreiheit geltend und bezieht sich 
auf Art. 21 der freiburgischen Kantonsverfassung. Das Bundesgericht weist die 
staatsrechtliche Beschwerde ab  

  
Auszug aus den Erwägungen:  

aus folgenden Erwägungen:  
  

Erwägung 2  
in: Mélanges André Grisel, S. 170). Damit steht das gebietsbezogene Prinzip der 
Amtssprache in einem gewissen Gegensatz (MALINVERNI, a.a.O., Rz. 16). Das 
Territorialitätsprinzip garantiert demgegenüber die überkommene sprachliche 
Zusammensetzung und erlaubt Massnahmen, um die überlieferten Grenzen der 
Sprachgebiete und deren Homogenität zu erhalten; unzulässig ist aber das bewusste 
Verrücken der Sprachgrenzen (vgl. MALINVERNI, a.a.O. Rz. 28). Es gehört zur 
Sprachenfreiheit und zum Territorialitätsprinzip, Sprachminderheiten zu schützen, sie nicht 
zu unterdrücken und ihnen gegenüber jegliche Repression zu verhindern (MALINVERNI, 
a.a.O., Rz. 27). In dieser Ausgestaltung dienen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip 
der Wahrung des Sprachfriedens.  
In der Literatur wird teilweise kritisch vermerkt, dass die Sprachenfreiheit und das 
Territorialitätsprinzip als Grundrechtsausgestaltungen nicht überdehnt werden dürften und 
nicht in allen Konstellationen hinreichende Leitlinien abzugeben vermöchten (vgl. J. P. 
MÜLLER, a.a.O. S. 84 ff.). Zum einen gelte es insbesondere, bereichspezifisch auch 
andere Grundrechte zur Problemlösung heranzuziehen (J. P. MÜLLER, a.a.O. S. 85; 
MORAND, a.a.O., S. 169). Zum andern wird darauf hingewiesen, dass aus dem 
Territorialitätsprinzip keine im einzelnen determinierte Politik abgeleitet werden könne; die 
Kantone verfügten bei der Umsetzung der bundesrechtlichen Garantien über einen sehr 
weiten Handlungsspielraum (MALINVERNI, a.a.O., Rz. 40; VOYAME, a.a.O., S. 2825 und 
2838). Teilweise werden Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip auch relativiert: Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht nur auf einsprachige Gebiete hinzuwirken ist und dass 
Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip als Auftrag zu einer vermehrten Politik der 
Mehrsprachigkeit verstanden werden sollen (MALINVERNI, a.a.O., Rz. 40 f.; J. P. 
MÜLLER, a.a.O., S. 85; VOYAME, a.a.O., S. 2820 und 2841; MICHEL ROSSINELLI, 
Protection des minorités linguistiques, in: Gesetzgebung heute 1991/1 S. 54 f.). 
Schliesslich wird vermerkt, dass das Zusammenleben verschiedener Sprachen ein 
ständiges Bemühen darstellt, die eigene Sprache ebenso zu pflegen wie einer andern 
Sprache Verständnis und Offenheit entgegenzubringen (vgl. J. P. MÜLLER, a.a.O., S. 86). 
enthält die Verfassung des Kantons Freiburg (KV) in Art. 21 folgende, im Jahre 1990 



eingefügte Sprachregelung:  
1Französisch und Deutsch sind die Amtssprachen. Ihr Gebrauch wird in Achtung des 
Territorialitätsprinzips geregelt.  
2Der Staat fördert das Verständnis zwischen den beiden Sprachgemeinschaften.  

Wie auf Bundesebene werden damit für den kantonalen Bereich die Amtssprachen 
bezeichnet. Die Kantonsverfassung gewährt damit zwar nicht die bereits nach 
ungeschriebenem Bundesverfassungsrecht geltende Sprachenfreiheit, erwähnt hingegen 
das Territorialitätsprinzip ausdrücklich und verleiht ihm dadurch ein gewisses Gewicht 
(VOYAME, a.a.O., S. 2833). Diese Ordnung wird ergänzt durch die Verpflichtung, das 
Verständnis zwischen den beiden Sprachgemeinschaften zu fördern.  
Die Bedeutung des Territorialitätsprinzips nach der kantonalen Verfassung ist 
grundsätzlich im Sinne der obenstehenden Erwägungen zu verstehen. Der Gutachter 
VOYAME unterstreicht aber zusätzlich die Bedeutung der Vorarbeiten, in denen immer 
wieder davon die Rede ist, dass das Territorialitätsprinzip mit einer gewissen 
Zurückhaltung, unter Beachtung der Verhältnismässigkeit und im Hinblick auf die Wahrung 
des Sprachfriedens zu handhaben sei (VOYAME, a.a.O., S. 2829 ff.). Von besonderer 
Bedeutung für den Kanton Freiburg ist, dass trotz der Untergliederung der 
Sprachenregelung in zwei Absätze das Territorialitätsprinzip mit dem Auftrag, das 
Verständnis zwischen den beiden Sprachgemeinschaften zu fördern, in eigenständiger 
Weise in Verbindung und eine gegenseitige Beziehung gebracht wird und insofern eine 
Relativierung erfährt.  
Erwägung 3  
anderseits seien auch die Interessen von andern Beteiligten und von Opfern im Sinne des 
Opferhilfegesetzes entsprechend zu berücksichtigen (Entscheid der Anklagekammer vom 
21. März 1994, in: FZR 1994 S. 324).  
Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass grundsätzlich die Amtssprache für die 
Untersuchung ausschlaggebend ist und dass davon für die Stadt Freiburg unter 
bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen im Sinne einer deutschen 
Untersuchungsführung gewährt werden können.  
(Entscheid des Verwaltungsgerichtshofes vom 8. Juli 1993, in: FZR 1993 S. 208).  
des Bundes und des Kantons standzuhalten vermag.  
Der Beschwerdeführer macht zur Hauptsache geltend, er werde durch den angefochtenen 
Entscheid der Anklagekammer in seiner Sprachenfreiheit verletzt. Die Anklagekammer hat 
im wesentlichen auf die verfahrensrechtliche Situation abgestellt. Für die Beurteilung der 
vorliegenden Angelegenheit sind die konkreten Umstände des Falles und als erstes zu 
berücksichtigen, dass sich die streitige Sprachenfrage in einem Strafverfahren stellt.  
Der Angeschuldigte, der der verwendeten Sprache nicht mächtig ist, hat im Sinne des 
rechtlichen Gehörs und zur Wahrung eines fairen Prozesses Anspruch darauf, in allen 
Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen und 
die wesentlichen Verfahrensschritte in einer ihm verständlichen Sprache informiert zu 
werden, Übersetzungen zu bekommen und allenfalls einen amtlichen Übersetzer 
beigeordnet zu erhalten. Ebenso ist er persönlich anzuhören und hat er Anspruch darauf, 



Fragen an Belastungszeugen zu stellen, was nur in einer ihm verständlichen Sprache bzw. 
unter Beizug von Übersetzungshilfen erfolgen kann. Ferner kann einem Angeschuldigten 
unter Umständen auch aus sprachlichen Gründen ein amtlicher Verteidiger beigegeben 
werden. Diese verfassungsrechtlichen Minimalgarantien sollen sicherstellen, dass der 
Angeschuldigte über hinreichende Möglichkeiten verfügt, sich wirksam zu verteidigen. 
Welche Beihilfen und Übersetzungen im einzelnen erforderlich sind, ergibt sich aufgrund 
der konkreten Umstände (vgl. etwa BGE 118 Ia 462 E. 3 S. 467, 115 Ia 64 S. 65). - Diese 
Garantien eines fairen Strafprozesses gelten unabhängig von der im Kanton Freiburg 
geltenden Sprachregelung für jeden Angeschuldigten, spreche er eine der beiden 
freiburgischen Amtssprachen oder andere Sprachen. Sie gelten für den spezifischen 
Bereich des Strafverfahrens und dürfen im Zusammenhang mit der sprachenrechtlichen 
Problematik mitberücksichtigt werden (vgl. J. P. MÜLLER, a.a.O., S. 85). Immerhin kann 
umgekehrt nicht gesagt werden, dass in die Sprachgarantien des Angeschuldigten allein 
schon deshalb eingegriffen werden dürfe, weil ihm spezifische Verfahrensrechte und 
Übersetzungshilfen zustehen.  
Diese Überlegungen zeigen, dass die Eigenheiten des Strafverfahrens keinen allgemeinen 
Massstab zur Lösung der streitigen Sprachenfrage abzugeben vermögen.  
Sprachminderheiten. Eine solche aber kann kaum im Umstand erblickt werden, dass ein 
Strafverfahren mit mehreren Parteien unterschiedlicher Sprache trotz deutscher 
Muttersprache des Beschuldigten auf Französisch geführt wird. Auch der 
verfassungsmässige Auftrag, das Verständnis zwischen den Sprachgemeinschaften zu 
fördern bzw. den Sprachfrieden durch zurückhaltende Anwendung des 
Territorialitätsprinzips zu bewahren, gibt für den vorliegenden Einzelfall keinen direkten 
Beurteilungsmassstab ab. Eine vermehrte Förderung der Zweisprachigkeit schliesslich 
vermag in einem Verfahren mit mehreren Parteien wenig weiterzuhelfen.  
Beschwerdeführer und einer kleineren Forderung von seiten der Beschwerdegegnerin zu 
rechnen. Eine Gewichtung der Interessen von Beschwerdeführer und Beschwerdegegnerin 
kann kaum vorgenommen werden. Es kann insbesondere nicht gesagt werden, dass die 
eine Partei vom konkret zu erwartenden Verfahren in bezug auf Intensität und Umfang 
sowie Tragweite und Persönlichkeitsbezug wesentlich stärker berührt würde als die 
andere.  
Gesamthaft gesehen wird der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid in 
seiner individualrechtlich verstandenen Sprachenfreiheit ebensowenig zentral betroffen wie 
die Beschwerdegegnerin im Falle eines deutsch geführten Verfahrens. Es sind keine 
Anzeichen dafür ersichtlich, dass bei der Anwendung des Französischen das Verfahren 
nicht sachgerecht durchgeführt werden oder der Beschwerdeführer sich nicht hinreichend 
wirksam verteidigen könnte. Bei dieser Sachlage hält es bei umfassender Betrachtung vor 
der Sprachenfreiheit stand, dass der Kanton in Wahrnehmung seiner Verantwortung für die 
Regelung des Sprachgebrauchs in seinem Gebiet nicht so sehr auf die Sprachenfreiheit 
des Beschwerdeführers, sondern vermehrt auf das Territorialitätsprinzip abstellte und der 
für die Stadt Freiburg geltenden französischen Amtssprache den Vorrang einräumte. Der 
mit dem angefochtenen Entscheid verbundene Eingriff in die Sprachenfreiheit des 
Beschwerdeführers erweist sich daher als verhältnismässig und verfassungsgemäss.  



Die vorliegende Beschwerde wegen Verletzung der Sprachenfreiheit ist daher als 
unbegründet abzuweisen.  

 


